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Schriftliche Erklärung zur Ausrufung eines Europäischen Jahrs des Weintourismus 

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Mitteilung der Kommission „Agenda für einen nachhaltigen und 
wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus“ (KOM(2007) 621),

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 479 des Rates vom 29. April 2008 über die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein, in der auch die Absatzförderung europäischer 
Weine als eines der vorgesehenen Instrumente aufgeführt wird,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Weinsektor in der Europäischen Union eine 
Wirtschaftstätigkeit von größter Wichtigkeit darstellt und dass die Europäische Union 
einen Anteil von etwa 70 % an der Weltweinproduktion hält,

B. in der Erwägung, dass der Weinsektor als Geschäftsbereich einen qualitativen Umbruch 
erlebt und sich von einem Bereich der Ernährungserfordernisse zu einem Bereich der 
„kulturellen“ Möglichkeiten entwickelt, 

C. in der Erwägung, dass der Wein durch eine besondere und tiefe Beziehung mit seinem 
Anbaugebiet verbunden ist,

D. in der Erwägung, dass der weingastronomische Tourismus in den letzten Jahren 
überdurchschnittlich expandierte und nahezu 20 Millionen Menschen in die Weingebiete 
und -regionen Europas führte,

E. in der Erwägung, dass sich die Gemeinsame Agrarpolitik immer stärker auf die 
Erschließung und den Schutz der Landschaft ausrichtet und die Mittel vom ersten auf den 
zweiten Pfeiler umgeschichtet werden, 

1. fordert, dass ein Europäisches Jahr des Weintourismus ausgerufen wird;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat 
und der Kommission zu übermitteln.


